
 
 

Maklereinzelauftrag zur Foto-/Filmapparateversicherung  
 

Vertragsparteien/Vertragsgegenstand 

Die Mandantin / der Mandant / die Mandanten 

Vorname / Name ________________________________________________________________________ 

 
Anschrift              ________________________________________________________________________ 

(nachfolgend Mandant) beauftragt den DJV-Versicherungsmakler Helge Kühl, Aschauer Weg 4, 24214 Neu-
dorf mit der Vermittlung und laufenden Betreuung seiner Foto- und Filmapparateversicherung. In diesem Zu-
sammenhang wird der Makler auch bevollmächtigt, Willenserklärungen Namens und im Auftrage des Man-
danten gegenüber den beteiligten Versicherungsunternehmen abzugeben.  

Eine weitergehende Beratung für andere Versicherungsverträge/-bedürfnisse wünscht der Kunde nur soweit 
hierfür gesonderte Maklereinzelaufträge oder ein Gesamtauftrag zugesandt werden. 

Pflichten des Maklers 

Der Makler berät den Kunden bei Auswahl und Abschluss seiner Foto-/Filmapparateversicherung. Dabei 
werden sowohl die Komplexität der angebotenen Versicherung als auch die jeweilige Situation des Kunden 
berücksichtigt, soweit hierfür Anlass besteht. Bei der Auswahl der Versicherungsunternehmen beschränkt 
sich der Makler auf Anbieter, die der Aufsicht der BaFin unterliegen. 

Die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat werden unter Berücksichtigung des 
Schwierigkeitsgrades des angebotenen Versicherungsvertrags in einem Beratungsprotokoll dokumentiert. 

Der Makler wird seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit im Ein-
zelfall nicht etwas anderes vereinbart wird. 

Der Makler wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung und Erfüllung des Versicherungsvertrages, 
z.B. im Schadensfall, in enger Abstimmung mit dem Mandanten, im Rahmen der Maklervollmacht mit. 

Pflichten des Kunden 

Vertrags- und risikorelevante Änderungen (beispielsweise Anschaffung von zusätzlichem Equipment), hat der 
Kunde dem Makler unverzüglich mitzuteilen. 

Maklervergütung 

Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegol-
ten; sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie. 

Kündigung 

Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung ei-
ner Frist schriftlich gekündigt werden. Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schrift-
lich kündigen. 

Haftung 

Der Makler erfüllt seine Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung für die 
Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten aus diesem Auftrag ist auf eine Million dreihunderttausend Euro (1,3 
Mio.) beschränkt, es sei denn, der Makler hat seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 

Verjährung 

Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber Kenntnis von den den Anspruch begründen-
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den Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müss-
te. 

 
Hinweise zur Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV: 
Wir sind als Makler nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig und sind im Vermittlerregister unter der 
Registrierungsnummer D-JSG5-9CVWC-85 eingetragen. Sie können dies bei der Registerstelle Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.Breite Straße 29,10178 Berlin, Telefon: 0-180-500 585-0 (14 
Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen) oder auf der Internetseite 
www.vermittlerregister.info überprüfen. 
 
Schlichtungsstellen -außergerichtliche Streitbeilegung - gem. § 42k des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag bei: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 22, 10006 Berlin  
(weitere Informationen unter: www.versicherungsombudsmann.de). 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Bergstraße 2, 24103 Kiel.  
Unser Unternehmen, Helge Kühl Vers.-Management für Verbände, Abtl. Versicherungsmakler, besitzt keine 
direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 Prozent, an den Stimmrechten oder am Kapital eines 
Versicherungsunternehmens. Ebenso besitzt kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen 
eines Versicherungsunternehmens, eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent an den 
Stimmrechten oder am Kapital des Informationspflichtigen.  

 

Ort / Datum       Unterschrift Mandant 

 

__________________________________  ______________________________________ 
 

Neudorf, den 15. Juli 2013    Unterschrift Makler 

        
Datenschutzklausel 

Der Kunde willigt ein, dass Daten aus den Antragsunterlagen und/oder der Vertragsdurchführung (z.B. Bei-
träge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko-/Vertragsänderungen) an die betreffenden Versicherer und 
Maklerpools im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung er-
streckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur an Per-
sonenversicherer übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist. 

 

Ort / Datum       Unterschrift Mandant 

 

__________________________________  ______________________________________ 
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